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FRISTEN UND TERMINE

Das Jahr neigt sich dem Ende. An dieser Stelle finden 
Sie Hinweise über zu beachtende Fristen und Termi-
ne:

Abgabe der Steuererklärungen: 
Sofern Sie steuerlich beraten und zur Abgabe ver-
pflichtet sind, sind Steuererklärungen bis zum 
28.02.2021 abzugeben. Es gilt zu bedenken, dass trotz 
der Abgabepflicht Ende Februar bis zum Jahresende 
bereits bestimmte steuerliche Dispositionen zu tref-
fen sind (z.B. Bezahlung offener Lieferantenrechnun-
gen bei nichtbilanzierenden Steuerpflichtigen führen 
zur Steuerminderung noch im alten Jahr, Antrag auf 
Verlustbescheinigung nur bis zum 15.12.2020 bei den 
Kreditinstituten möglich, um  Verlustverrechnung zwi-
schen verschiedenen Banken zu ermöglichen, Antrag 
auf Änderung der Lohnsteuerabzugsmerkmale für 
2020 beim Finanzamt hat bis spätestens 30.11.2020 
zu erfolgen). 

Bitte beachten Sie auch, dass Arbeitnehmer, die nicht 
veranlagungspflichtig sind, noch bis 31.12.2020 die 
Einkommensteuererklärung für 2016 einreichen kön-
nen, andernfalls tritt Verjährung ein.

Corona-Bonus: 
Bis zum 31.12.2020 kann der sog. Corona-Bonus von 
bis zu 1.500 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei 
als Geld- oder Sachleistung zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. 

Umsatzsteuersätze: 
Bis zum 31.12.2020 gelten die temporär abgesenk-
ten Umsatzsteuersätze. Ab dem 1.1.2021 gelten wie-
der die ursprünglichen Umsatzsteuersätze von 19% 
bzw. 7%. Für Restaurationsumsätze (ausgenommen 
Getränke) gilt jedoch bis zum 30.6.2021 der Umsatz-
steuersatz von dann 7%.

(Geld-)Spenden:  
Bis zum 31.12.2020 können Unterstützungsmaßnah-
men (Spenden, Arbeitslohnspenden, Zuwendungen 
aus dem Betriebsvermögen) vereinfacht vorgenom-
men werden.
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ERHEBUNG DES SOLIDARITÄTSZUSCHLAGS AUCH 
FÜR DIE VERANLAGUNGSZEITRÄUME 2020 UND 
2021 VERFASSUNGSGEMÄSS?

Der Solidarpakt II endete am 31.12.2019. Trotzdem 
wird der Solidaritätszuschlag auch in 2020 unverän-
dert erhoben und erst ab 2021 kommt es zu einer 
Entlastung für kleine und mittlere Einkommen. Der 
Zuschlag von 5,5% wird nach dem Gesetz zur Rück-
führung des Solidaritätszuschlags ab 2021 bei einem 
Jahreseinkommen (zvE) von weniger als 61.717 Euro 
(Splitting: 123.434 Euro) nicht mehr erhoben. Bis hö-
heren Einkommen wird in einer Gleitzone schrittwei-
se die volle Höhe erreicht. 

Dagegen wehrte sich ein Ehepaar vor dem Finanzge-
richt Nürnberg. Es beantragte, die Vorauszahlungen 
zum Solidaritätszuschlag ab 2020 auf null Euro her-
abzusetzen. Nach ihrer Auffassung war die Erhebung 
des Solidaritätszuschlags ab 2020 nicht mehr verfas-
sungsgemäß. 

Urteil des FG Nürnberg v. 29.07.2020 – 3 K 1098/19
Das Gericht hält den Solidaritätszuschlag auch in den 
Veranlagungszeiträumen 2020 und 2021 für verfas-
sungsgemäß. Seinem Urteil nach hat der Solidari-
tätszuschlag durch das Auslaufen des Solidarpakts II 
ausdrücklich nicht seine verfassungsrechtliche Recht-
fertigung verloren. Eine Vorlageverpflichtung an das 
BVerfG gem. Art. 100 Abs. 1 GG sah das Gericht nicht. 

Hinweis: 
Die Revision wurde zugelassen. Das Verfahren ist 
beim BFH unter dem Aktenzeichen IX R 15/20 anhän-
gig. Mit Einspruch und Berufung auf das Verfahren 
können die Bescheide über Einkommensteuer und 
Solidaritätszuschlag 2020 und 2021 bis offengehalten 
und das Urteil abgewartet werden. 

STEUERLICHE VERBESSERUNGEN ZUGUNSTEN BE-
HINDERTER MENSCHEN BESCHLOSSEN

Der Bundestag hat am 29.10.2020 das Gesetz zur Er-
höhung der Behindertenpauschbeträge und zur An-
passung weiterer steuerlicher Regelungen beschlos-
sen. Hierbei fanden die Beschlussempfehlung und 
der Bericht des Finanzausschusses des Bundestages 
Berücksichtigung. Der Gesetzesbeschluss lässt sich 
wie folgt zusammenfassen:
     Einführung einer behinderungsbedingten Fahrt-

kostenpauschale. Diese Pauschale kann als außer-
gewöhnliche Belastung in Ansatz gebracht werden.

HINWEISE ZUM JAHRESENDE ALLE STEUERZAHLER
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     Die Pauschbeträge für Menschen mit Behin-
derung werden i.d.R. verdoppelt. Zudem wird ein 
solcher Pauschbetrag künftig ab einem Grad der 
Behinderung von 20 % gewährt. Bei Menschen mit 
Behinderung, deren Grad der Behinderung unter 
50 % liegt, muss eine bisherige aufwendige Zusatz-
prüfung nicht mehr vorgenommen werden.

     Der Pflege-Pauschbetrag wird künftig auch für die 
Pflegegrade 2 und 3 gewährt. Der Pflege-Pausch-
betrag beträgt: 

     Pflegegrad 2                    600 EUR
     Pflegegrad 3                 1.100 EUR
     Pflegegrad 4 / 5           1.800 EUR

FAMILIENENTLASTUNG 2021 BESCHLOSSEN

Der Bundestag hat am 29.10.2020 das Zweite Fami-
lienentlastungsgesetz beschlossen. Hierbei fanden 
die Beschlussempfehlung und der Bericht des Finan-
zausschusses des Bundestages Berücksichtigung.

Im Vergleich zum Kabinettentwurf ergeben sich 
kleinere Änderungen. Bedeutsam ist insbesondere, 
dass der Grundfreibetrag und der Unterhaltsabzugs-
höchstbetrag höher als zunächst vorgesehen festge-
legt werden.

Grundfreibetrag

2020 2021 2022

Grundfreibetrag 
(Einzelveranlagung) 9.408 EUR 9.744 EUR 9.984 EUR

Grundfreibetrag 
(Zusammenveranlagung) 18.816 EUR 19.488 EUR 19.968 EUR

Unterhaltsabzugshöchstbetrag

2020 2021 2022

Grundfreibetrag 
(Einzelveranlagung) 9.408 EUR 9.744 EUR 9.984 EUR

Das Kindergeld wird ab 2021 um 15 EUR je Kind je 
Monat erhöht. Zudem tritt eine Erhöhung des Frei-
betrags für Kinder und des Betreuungs-, Erziehungs- 
und Ausbildungsfreibetrags ein.

Eine tarifliche Anpassung an die voraussichtliche In-
flationsrate 2021 und 2022 wurde zudem beschlos-
sen, so dass der Steuertarif nach rechts verschoben 
wird. Die Steuerbelastung reduziert sich hierdurch.

GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER: FOLGE-
WIRKUNG DER UMSATZSTEUERSATZÄNDERUNG 
BEACHTEN

Von einem geringwertigen Wirtschaftsgut ist bislang 
auszugehen, wenn es die Grenze von 800 EUR nicht 
übersteigt.

Bei der Frage, ob die Geringfügigkeitsgrenze einge-
halten ist, ist im Rahmen einer Schattenberech-
nung stets auf den Nettobetrag abzustellen. Dies 
gilt sowohl bei den Gewinneinkünften als auch bei 
Überschusseinkünften (z. B. Werbungskostenabzug 
bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit). 
Es kommt folglich nicht darauf an, ob der Umsatz-
steuer-Betrag als Vorsteuer tatsächlich abziehbar ist. 
Die zeitlich befristete USt-Satzreduzierung wirkt sich 
damit auch auf die Beurteilung aus, wann ein gering-
wertiges Wirtschaftsgut vorliegt.

Übersicht
Anschaffung /  
Herstellung 1.1. - 30.6.2020 1.7. - 31.12.2020 ab 2021

800 EUR 800 EUR 800 EUR

zzgl. Ust. 19 % 16 % 19 %

152 EUR 128 EUR 152 EUR

Gesamtbetrag 952 EUR 928 EUR 952 EUR

Der Bundesrat fordert mit Wirkung ab dem VZ 2021 
eine Anhebung der bisherigen 800 EUR-Grenze 
auf 1.000 EUR. Die bisherige Sammelpostenrege-
lung (§ 6 Abs. 2a EStG) soll entfallen. Sofern sich die 
Forderung im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens 
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durchsetzt, wirkt sich diese Änderung auch auf die 
Überschusseinkünfte (z.B. Einkünfte aus nichtselbst-
ständiger Tätigkeit) aus.

KEINE SPEKULATIONSSTEUER FÜR DAS INVEN-
TAR BEI DER VERÄUSSERUNG EINER FERIENWOH-
NUNG

Gewinne aus dem Verkauf von Gegenständen des 
Privatvermögens sind nur dann steuerpflichtig, so-
fern es sich um sog. private Veräußerungsgeschäfte 
handelt, die in § 23 EStG definiert sind. Dort sind zum 
einen die zehnjährige Spekulationsfrist für Immobili-
en und zum anderen die einjährige Spekulationsfrist 
für andere Wirtschaftsgüter (z.B. Schmuck, Gemälde, 
Münzen) geregelt. Wirtschaftsgüter des täglichen Ge-
brauchs sind von der Besteuerung ausgenommen. 

Zu beachten ist jedoch, dass sich bei Wirtschaftsgü-
tern, mit denen in mindestens einem Kalenderjahr 
Einkünfte erzielt wurden, die Spekulationsfrist von 
einem Jahr auf zehn Jahre verlängert. 

In einem aktuellen Fall war strittig, ob es sich beim 
Verkauf einer Immobilie einschließlich Einrichtungs-
gegenständen bei diesen um Wirtschaftsgüter des 
täglichen Bedarfs handelt oder ob sowohl für Immo-
bile als auch für das Inventar (aufgrund der zehnjäh-
rigen Spekulationsfrist) die Komplettversteuerung zu 
erfolgen hat.

Urteilsfall 
Die Kläger verkauften eine durchgängig vermietete 
Ferienwohnung drei Jahre nach dessen Erwerb ein-
schließlich der Einrichtungsgegenstände (u.a. hoch-
wertige Einbauküche) für insgesamt 265.000,00 €. Im 
Kaufvertrag wurde für die Eigentumswohnung ein 
anteiliger Kaufpreis von 220.000 Euro und für die Ein-
richtungsgegenstände ein anteiliger Kaufpreis von 
45.000 Euro vereinbart. 

Die Besonderheit war, dass – entsprechend der Kauf-
preisaufteilung der Vertragsparteien – bei der Ferien-
wohnung nahezu keine Wertsteigerung eingetreten 
war, wohingegen bei dem Inventar ein Gewinn erzielt 
wurde.  

Urteil des FG Münster (rechtskräftiges Urteil v. 
3.8.2020, 5 K 2493/18)
Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass nur 
die Veräußerung der Eigentumswohnung der Be-
steuerung unterliegt, nicht jedoch die Veräußerung 
des Inventars. Es handele sich beim Inventar um 
Wirtschaftsgüter des täglichen Gebrauchs, die expli-
zit ausgenommen seien, da sie typischerweise kein 
Wertsteigerungspotenzial hätten. Dies gelte auch im 
Urteilsfall, bei dem aufgrund besonderer Gegeben-
heiten tatsächlich eine Wertsteigerung eingetreten 
sei. 

Der vereinbarten Kaufpreisaufteilung sei zu fol-
gen. Insbesondere sei die Preisfindung für die Ei-
gentumswohnung nach der kurzen Eigentumszeit 
nachvollziehbar. Auch die Veräußerung der Einrich-
tungsgegenstände als Sachinbegriff zu einem die An-
schaffungskosten übersteigenden Wert sei plausibel. 
Zum einen habe es einer nur geringen Vermietungs-
zeit und -intensität unterlegen. Zum anderen könne 
die bezugsfertige Veräußerung der Wohnung einen 
wertbildenden Faktor darstellen.  

Hinweis: 
Das Urteil ist erfreulich, da der anteilige Verkaufspreis 
für Wohneinrichtungsgegenstände stets einkom-
mensteuerfrei bleibt. Die Kaufpreisaufteilung ist des-
halb mit Bedacht vorzunehmen. Zur Vermeidung von 
Streitigkeiten mit dem Finanzamt über die Wertigkeit 

HAUSEIGENTÜMER
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der Wohneinrichtungsgegenstände empfiehlt es sich, 
bestenfalls Originalrechnungen der miterworbenen 
Gegenstände oder hilfsweise Fotos aufzuheben.

KEINE BEGÜNSTIGTE HANDWERKERLEISTUNG 
BEI DER ERSCHLIESSUNG EINER ÖFFENTLICHEN 
STRASSE

Auf Antrag mindern 20 %, maximal 1.200 Euro der 
in Rechnung gestellten Arbeitskosten aus Handwer-
kerrechnungen für Renovierungs-, Erhaltungs- oder 
Modernisierungsmaßnahmen die Einkommensteu-
er. Voraussetzung ist u.a., dass die Leistungen in un-
mittelbarem räumlichem Zusammenhang zu dem 
zu Wohnzwecken dienenden Haushalt durchgeführt 
werden und diesem dienen. Es ist nicht erforderlich, 
dass der Leistungserbringer in die Handwerksrolle 
eingetragen ist. 

Auch die öffentliche Hand (z.B. durch ihre Zweckbe-
triebe) kann steuerbegünstigte Handwerkerleistun-
gen erbringen.

Bislang war unklar, ob die von der Gemeinde auf die 
Anwohner umgelegten Erschließungskosten begüns-
tigte Handwerkerleistungen im Sinne des § 35a EStG 
darstellen. Nun hat der BFH hierzu geurteilt. 

Der Urteilsfall
Eine Gemeinde beschloss eine bislang unbefestigte 
Sandstraße, in der das Grundstück der klagenden 
Eheleute belegen war, auszubauen. Dabei sollte die 
Straße ohne Gehweg ausgebaut und in einen Anlie-
gerweg umklassifiziert werden. Hierfür wurden dem 
Kläger von der Gemeinde anteilige Erschließungsbei-
träge berechnet.

Das Urteil des BFH v. 28.4.2020 (Az: VI R 50/17)
Der BFH sieht in der Erschließung einer öffent-
lich-rechtlichen Straße keine begünstigte Handwer-
kerleistung gem. § 35a EStG. Er begründet dies mit 
der Voraussetzung, dass eine begünstigte Handwer-
kerleistung „in einem Haushalt“ des Steuerpflichtigen 
erbracht werden müsse. 

Der Begriff „im Haushalt“ sei räumlich-funktional aus-
zulegen. Dies erlaube beispielsweise auch die Inan-
spruchnahme von Handwerkerleistungen über die 
Grundstücksgrenze hinweg. Es müsse sich aber um 
eine Leistung handeln, die in unmittelbarem räum-
lichem Zusammenhang zum Haushalt durchgeführt 
werde. 

Hinweis: 
Entscheidend kommt es BFH bei der Begünstigung 
von Handwerkerleistungen darauf an, dass die Leis-
tung einzelnen Grundstückseigentümern und nicht 
eine Vielzahl von Nutzern zugutekommt. Leistungen 
des allgemeinen Straßenbaus sind deshalb nicht 
grundstücks- und damit auch nicht haushaltsbezo-
gen. Dass der Straßenbau auch für den einzelnen 
Grundstückseigentümer „wirtschaftlich vorteilhaft“ 
ist, ist insoweit unerheblich. 

Tipp: 
Sollten Sie oder Ihre Mandanten betroffen sein und 
aufgrund des vorgenannten BFH-Urteils eine Ein-
spruchsentscheidung erhalten, so besteht die Mög-
lichkeit hiergegen erneut Einspruch einzulegen und 
Verfahrensruhe zu beantragen. Beim Niedersächsi-
schen Finanzgericht sind laut OFD NRW zwei weitere 
Klagen zu Erschließungsbeiträgen anhängig (Az. 9 K 
342/17 und 2 K 266/17). Auf diese sollte Bezug ge-
nommen werden.  

Bitte beachten Sie: 
Auf Basis früherer Rechtsprechung sind folgende 
Leistungen auf öffentlichem Grund als Handwerker-
leistungen begünstigt: 

     der Anschluss des Haushalts eines Steuerpflichti-
gen an das öffentliche Versorgungsnetz,

     die individuelle Grundstückszufahrt ab der Abzwei-
gung von der eigentlichen Straße sowie

     der auch auf dem öffentlichen Gehweg durchge-
führte Winterdienst.
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EINE WUNDERVOLLE ENTSCHEIDUNG DES BUN-
DESFINANZHOFS FÜR DEN GESTALTER: WIE KANN 
MAN ANSCHAFFUNGSNAHE AUFWENDUNGEN 
VERHINDERN, OB WOHL MAN ERHALTUNGSAUF-
WENDUNGEN TÄTIGT, DIE HÖHER SIND ALS 15 V.H. 
DER GEBÄUDEANSCHAFFUNGSKOSTEN?

Der Gesetzgeber hat in § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG gere-
gelt, dass die Tätigung von Erhaltungsaufwendungen 
innerhalb von 3 Jahren nach dem Erwerb von bebau-
ten Grundstücken nicht als sofort abzugsfähiger Auf-
wand (als Betriebsausgaben oder Werbungkosten) 
berücksichtigt werden können, wenn sie mehr als 15 
v.H. der Gebäudeanschaffungskosten betragen.

Mit dieser Regelung möchte der Gesetzgeber Ge-
staltungen verhindern, die an Stelle einer Gebäude-
abschreibung von 2 v.H. einen sofort abzugsfähigen 
Erhaltungsaufwand als Ziel haben.

Nun hat der Bundesfinanzhof mit einem aktuellen 
Urteil einen Weg aufgezeigt, wie das Ergebnis der 
negativen gesetzlichen Regelung vermieden werden 
kann.

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs geht die ge-
setzliche Regelung ins Leere, wenn die Renovierungs-
aufwendungen vor dem Eigentumsübergang erfol-
gen. Bei einer derartigen Fallgestaltung nimmt der 
Bundesfinanzhof vorweg entstandene Werbungs-
kosten in Form von sofort abzugsfähigen Erhaltungs-
aufwendungen an.

Entscheidend ist es daher, dass eine Vereinbarung 
mit dem Veräußerer dahingehend getroffen wird, 
dass die Renovierungsmaßnahmen bereits vor dem 
Eigentumsübergang durch den potentiellen Erwer-
ber durchgeführt werden können. Falls Sie von einer 
derartigen Fallgestaltung betroffen sein sollten, so 

sprechen Sie bitte im Vorfeld der Anschaffung eines 
bebauten Grundstücks Ihre Steuerberaterin / Ihren 
Steuerberater auf diese Thematik an.

EINE GRUNDSATZENTSCHEIDUNG DES BUNDESFI-
NANZHOFS ZUR EINKÜNFTEERZIELUNGSABSICHT 
BEI FERIENWOHNUNGEN

Ob dauerhafte Verluste aus der Vermietung von Feri-
enwohnungen – ohne weitere Prüfung – anzuerken-
nen sind, hängt dem Grunde nach von 2 Aspekten ab:

     Kein Vorbehalt der Selbstnutzung und
     die ortsübliche Vermietungszeit

Mit dem 2. Aspekt haben sich das Finanzgericht 
Mecklenburg-Vorpommern und der Bundesfinanz-
hof intensiv auseinandergesetzt.

Die für den Steuerpflichtigen freundlichen Ant-
worten des Finanzgerichts
Die ortsübliche Vermietungszeit – ohne dass Ver-
mietungshindernisse gegeben sind – hat eine Unter-
schreitensgrenze von 25 v.H. und mehr. Erst wenn 
die tatsächliche Vermietungszeit diese Grenze über-
schreitet, muss eine individuelle Einkünfteerzielungs-
absicht dargestellt werden.

Das Finanzgericht setzt sich darüber hinaus damit 
auseinander, was der Vergleichsmaßstab für die 
vorstehende Überprüfung ist. Bei der ortsüblichen 
Vermietungszeit sind die individuellen Vermietungs-
zeiten mit denen zu vergleichen, die bezogen auf den 
gesamten Ort im Durchschnitt erzielt werden.
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Als Vergleichsmaßstab ist nach Auffassung des Fi-
nanzgerichts allein auf die Vermietungszeit von Feri-
enwohnungen abzustellen.

Nicht einzubeziehen sind nach Auffassung des Fi-
nanzgerichts die ortsübliche Auslastung von Hotels, 
Pensionen etc.

Denn nach Auffassung des Finanzgerichts sind deren 
Auslastungszahlen nicht mit denjenigen von Ferien-
wohnung vergleichbar.

Die für den Steuerpflichtigen nicht ganz so 
freundlichen Aussagen des Bundesfinanzhofs

Der Bundesfinanzhof ist der Rechtsauffassung des 
Finanzgerichts nicht gefolgt.

Nach seiner Auffassung muss zur Prüfung der Aus-
lastung des jeweiligen Ferienobjektes ein Vergleich 
bezogen auf den gesamten Ort erfolgen.

Demnach sind die Daten der gesamten Bettenauslas-
tung einzubeziehen.

Nach seiner Auffassung kann ausschließlich aus der 
gesamten Bettenauslastung auf die ortsübliche Ver-
mietungszeit geschlossen werden.

Soweit Sie von derartigen Fragestellungen betroffen 
sein sollten, so sprechen Sie bitte im Vorfeld der Fer-
tigung der Steuerklärungen für Ihr Ferienhaus / Ihre 
Ferienwohnung Ihre Steuerberaterin / Ihren Steuer-
berater auf die Thematik an.

VERLÄNGERUNG DES BAUKINDERGELDES

Das Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat sieht vor, den bisher bis zum 31.12.2020 be-
fristeten Förderzeitraum für die Gewährung des Bau-
kindergeldes um drei Monate bis zum 31.3.2021 zu 
verlängern.

Hintergrund ist, dass Familien mit Kindern, die Bau-
kindergeld beantragen, bestimmte Fristen einhalten 
müssen, um Anspruch auf die Förderung zu erhal-
ten. Aufgrund der Corona-Pandemie können viele 
Antragsteller diese nicht einhalten, da sich nicht z.B. 
ihre Baugenehmigung bzw. die Unterzeichnung des 
Kaufvertrages wie vorgesehen bis zum Jahresende 
2020 erhalten. Die Antragsfrist für die Förderung en-
det unverändert am 31.12.2023.

Im durch das Bundeskabinett verabschiedeten Re-
gierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2021 werden 
die für die Verlängerung der Förderung Mittel über-
tragen, die dieses Jahr pandemiebedingt ungenutzt 
bleiben. Die Verlängerung des Förderzeitraums wird 
mit dem Inkrafttreten des Bundeshaushalts 2021 
wirksam.

Familien, deren zu versteuerndes Haushaltseinkom-
men bestimmte Beträge nicht übersteigt, können 
zehn Jahre lang jährlich 1.200 EUR Baukindergeld je 
förderfähigem Kind (u.a. keine Vollendung des 18. LJ 
im Zeitpunkt der Antragstellung) erhalten.

GEFAHREN DER AIRBNB-VERMIETUNG

Die Prüfung von Rechnungshöfen ergab bereits vor 
einiger Zeit, dass bei der kurzfristigen Vermietung 
von Wohnraum, die z.B. durch eine Vermietung über 
Internetplattformen (z. B. Airbnb) zustande kommt, 
die daraus erzielten Einnahmen häufig nicht angege-
ben werden. 

Da eine kurzfristige Vermietung über ein Vermie-
tungsportal nach der gewöhnlichen Verkehrsan-
schauung nicht mit dem Begriff der Ferienwohnung 
gleichzusetzen ist, wird auch im Erklärungsvordruck 
2020 eine verpflichtende Angabe zur kurzfristigen 
Vermietung aufgenommen.

Durch die Corona-Krise sind die Geschäfte von Airb-
nb und vergleichbaren Anbietern zwar in 2020 zu-
mindest zum Teil zum Erliegen gekommen. 
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Aktuelle Brisanz ergibt sich allerdings zu dieser The-
matik zumindest für die Jahre vor 2020: Eine Sonder-
einheit der Steuerfahndung in Hamburg hat gemein-
sam mit anderen Behörden vor einem Gericht in 
Irland – i.R.e. sog. internationalen Gruppenersuchens 

– in letzter Instanz erreicht, dass Airbnb die Daten von 
Eigentümern oder Mietern, die ihre Wohnungen 
über die Plattform an Feriengäste vermieten oder 
untervermieten, zumindest für die Jahre 2012 bis 
2014 übermitteln muss. Dieser Übermittlungspflicht 
ist Airbnb offensichtlich nachgekommen. Die Daten 
werden nun von der FinVerw in Bezug auf die eventu-
ell vorzunehmende Versteuerung ausgewertet.

Sofern (Vermietungs-)Einkünfte nicht ordnungs-
gemäß erklärt werden oder wurden, kann eine 
strafbare Steuerhinterziehung i.S.d. § 370 Abs. 1 
AO vorliegen.

Bedeutsam ist eine Regelung, die sich aus R 21.2 Abs. 
1 S. 1 EStR ergibt. Werden Teile einer selbst genutz-
ten Eigentumswohnung, eines selbst genutzten EFH 
oder insgesamt selbst genutzten anderen Hauses 
vorübergehend vermietet und übersteigen die Ein-
nahmen hieraus 520 EUR im jeweiligen VZ nicht, lässt 
es FinVerw aus Vereinfachungsgründen zu, von einer 
Besteuerung der Einkünfte abzusehen. Dies kann 
bei gelegentlichen Airbnb-Vermietungen bedeutsam 
sein.

Der Sachverhalt / Das Problem
     Im Streitfall war eine „typische“ A + B-GmbH & Co. 

KG gegeben.
     A + B waren Kommanditisten und die A + B-Kom-

plementär-GmbH (Gesellschafter A + B) war nicht 
am Vermögen der KG beteiligt.

     Die A-GmbH erhielt eine Haftungsvergütung i.H.v. 
1.250 € und für die Geschäftsführungsleistung ein 
Gewinnvorab i.H.v. 200.000 €

     A + B erbrachten die Geschäftsführungsleistungen 
der A+B-GmbH.

     A + B erhielten weder von der GmbH noch von der 
KG eine Geschäftsführervergütung.

     Die lfd. Zahlungen an A + B wurden bei der KG als 
Entnahmen gebucht.

     Die Kläger behandelten die Zahlungen an die 
GmbH als Vorweggewinn, der auf der Ebene der 
GmbH mit 15 v.H. KSt versteuert wurde.

Die Beurteilung durch den IV. Senat des Bundes-
finanzhofs
     Der IV. Senat ist der Behandlung durch die Kläger 

nicht gefolgt.
     Er hat den vereinbarten Vorweggewinn für die Ge-

schäftsführung nicht der Komplementär-GmbH, 
sondern den Kommanditisten A + B zugerechnet.

     Der entsprechende Gewinnanteil ist nach Auffas-
sung des IV. Senats den die Geschäfte tatsächlich 
führenden Kommanditisten zuzurechnen.

     Aus der Perspektive der Komplementär-GmbH 
handelt es sich insoweit nicht um eine Sonder-
vergütung oder Gewinnzuweisung der KG, die 
bei ihr – der Komplementär-GmbH – der Körper-
schaftsteuer unterworfen wird, sondern um eine 
verdeckte Einlage ihrer Gesellschafter, die zugleich 
Kommanditisten sind.

     Die Entscheidung hat zur Folge, dass nur einem 
GGF der Komplementär-GmbH, der nicht zugleich 
Kommanditist der KG ist, die Möglichkeit gegeben 
wird, durch vorherigen Verzicht auf die GGF-Ver-
gütung gegenüber der Komplementär-GmbH 
Gewinne bei der Komplementär-GmbH zu thesau- 
rieren.

     § 15 (1) Nr. 2 S. 1 EStG möchte verhindern, dass der 
Kommanditist Gewinne der KG der Besteuerung 
nach den Grundsätzen für Personengesellschaft 
entzieht.

Das Fazit: 
Das in der Literatur beworbene „Thesaurierungsmo-
dell“, ist durch die Entscheidung des IV. Senats wir-
kungslos geworden ist. Es bleibt abzuwarten, ob das 
BMF auf diese Entscheidung mit einer Übergangsre-
gelung reagieren wird.
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DIE ERTRAGSTEUERLICHE BEHANDLUNG DER CO-
RONA-SOFORTHILFEN

Fraglich war, wie die in Rahmen der Corona-Krise 
geleisteten Soforthilfen in Form von Überbrückungs-
hilfen und Unterstützungsmaßnahmen ertragsteu-
erlich zu behandeln sind. Nach Auffassung der Fi-
nanzbehörden sind die gewährten Leistungen sind 
einkommensteuerbar und nach den allgemeinen 
steuerrechtlichen Regelungen zu behandeln. Für 
Zwecke der Vorauszahlungen für das Jahr 2020 sind 
die Finanzhilfen jedoch nicht zu berücksichtigten.

Bedeutsam ist jedoch, dass auch die Leistungen, die 
für die Bestreitung des Lebensunterhalts bestimmt 
und verwendet worden sind, ebenfalls als Betriebs-
einnahmen zu erfassen sind. Soweit im Schrifttum 
teilweise die Auffassung vertreten wird, dass für die 
Frage, ob die Finanzhilfen als Betriebseinnahmen zu 
erfassen sind, deren tatsächliche Verwendung maß-
gebend sei, folgt die Finanzverwaltung dieser Rechts-
auffassung nicht.

DER NEUE § 7G ESTG AB 2020 DURCH DAS JSTG 
2020: HIER STELLEN WIR IHNEN EINEN VERGLEICH 
DER ALTREGLUNG MIT DEN NEUREGLUNGEN IN 
KURZFORM VOR

Die Altregelung
40 v.H. der Anschaffungskosten oder Herstellungs-
kosten für bewegliche Anlagegüter, höchstens 
200.000 €

Voraussetzungen des IAB:
     Bewegliches Anlagegut
     90 v.H. eigenbetriebliche Nutzung
     Investition in den 3 Folgejahren

Schwellenwerte im Abzugsjahr
     Buchkapital bis 235.000 €
     § 4 (3) EStG – Gewinn bis 100 T€

Die Neuregelungen
a) Umfang der betrieblichen Nutzung
     IAB bis zu 50 v.H. der AK / HK für bewegliche Anla-

gegüter, höchstens 200.000 €
     Bewegliche Anlagegüter sind begünstigt ab 51 v.H. 

überwiegender betrieblicher Nutzung
     Somit auch für PKW, die zu 51 v.H. betrieblich ge-

nutzt werden (bisher 90 v.H.)

b) Einheitliche Gewinngrenze
     Einheitliche Gewinngrenze bis 125.000 € im Ab-

zugsjahr (keine Differenzierung mehr nach der Ge-
winnermittlungsmethode)

     Gewinner sind Unternehmer mit hohem Buchkapi-
tal, aber geringem Gewinn

     Verlierer sind Unternehmer mit niedrigem Buch-
kapital, aber hohem Gewinn (= bilanzierende Frei-
berufler)

c) 20 v.H. Mittelstands-AfA nach der Investition
     Auch hier gibt es nun eine einheitliche Gewinn-

grenze von 125.000 €
     Beim IAB entscheidet die Gewinngrenze im Ab-

zugsjahr
     Bei der 20 v.H. Mittelstands-AfA entscheidet die 

Gewinngrenze im Vorjahr
     Auch hier genügt es, dass das bewegliche Anlage-

gut überwiegend (51 v.H.) eigenbetrieblich genutzt 
wird

DIE VERÄUSSERUNG EINES BETRIEBS-PKW MIT 
TEILWEISER PRIVATEN NUTZUNG

Der Aufwand für einen betrieblichen PKW (inklusive 
der AfA) wirkt sich bei einer privaten Mitbenutzung 
nicht in vollem Umfang steuermindernd aus.

Es stellte sich daher die Frage, ob dieser Umstand im 
Rahmen der Veräußerung des Fahrzeugs berücksich-
tigt werden muss.

Der BFH hat diese Frage negativ beantwortet. Nach 
seiner Auffassung erhöht der gesamte Unterschieds-
betrag zwischen Buchwert und Veräußerungserlös 
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den Gewinn, wenn ein zum Betriebsvermögen ge-
hörendes Wirtschaftsgut, das teilweise privat genutzt 
wird, veräußert wird.

EINE ÜBERRASCHEND NEGATIVE ENTSCHEIDUNG 
DES BUNDESFINANZHOFS, DEREN ERGEBNIS VER-
HINDERT WERDEN SOLLTE: DIE GEBÄUDEERRICH-
TUNG NACH EINEM ABBRUCH IM ZUSAMMEN-
HANG MIT EINER UNTERNEHMENSNACHFOLGE

Der Streitfall
     Vater (mit einem Grundstück im SBV) und Sohn 

haben in der Ausgangssituation gemeinsam eine 
OHG betrieben.

     Vater V überträgt seinen MU-Anteil inklusive des 
SBV auf seinen Sohn.

     Es liegt einvernehmlich ein Anwendungsfall des § 
6 (3) EStG vor.

     Nach der Übertragung geht der Sohn hin und lässt 
das aufstehende Gebäude abreißen und ein neu-
es Gebäude errichten.

     Der Sohn macht den Rest-BW und die Abrisskos-
ten als sofort abzugsfähige BA geltend.

     Das FA dagegen beurteilte die Kosten als Teil der 
HK des neuen Gebäudes.

Die Beurteilung durch das Finanzgericht und den 
Bundesfinanzhof
     Die entscheidende Frage, die zu beantworten ist, 

wie weit die Fußstapfentheorie des § 6 Abs. 3 EStG 
greift.

     Nach Auffassung des Finanzgerichts und des Bun-
desfinanzhofs Baden-Württemberg regelt die ein-
schlägige Rechtsnorm des § 6 Abs. 3 EStG keine 

„Rechtsnachfolge in die gesamte Rechtsposition“ 
im Sinne der Fußstapfentheorie.

     Hieraus schlussfolgern das Finanzgericht und der 
Bundesfinanzhof zwar, dass eine BW-Fortführung 
gegeben sei.

     Hinsichtlich der Abbruchkosten nach dem Erwerb 
gelten nach Auffassung der beiden Gerichte je-
doch die üblichen Regeln.

     Aus diesem Grunde gelangen sie hinsichtlich der 
entstandenen Kosten zur Annahme von Herstel-
lungskosten für das neue Gebäude und nicht zu 
sofort abzugsfähigem Aufwand, wovon die Kläger 
ausgegangen waren

Weitergehende Hinweise und Gestaltungsüberle-
gungen
     Bei der Übertragung von Einzelunternehmen dürf-

te die Entscheidung ebenfalls anwendbar sein.
     Bei der Übertragung von einzelnen Teil-Mitunter-

nehmer-Anteilen dürfte die Entscheidung eben-
falls zur Anwendung gelangen; mit der Folge der 
ggf. unterschiedlichen Behandlung von späteren 
Abbrüchen bei Alt- und Neugesellschaftern.

     Die Gestaltung: In sämtlichen Fällen muss darüber 
nachgedacht werden, die Abbrucharbeiten vor der 
Durchführung der vorweggenommenen Erbfolge 
durchzuführen.

     Auf Erbschaften (Gesamtrechtsnachfolge) dürfte 
die Rechtsprechung nach der hier vertretenen 
Rechtsauffassung nicht anwendbar sein.

EINE GRUNDSATZENTSCHEIDUNG DES BUNDES-
FINANZHOFS ZUR VORLAGEPFLICHT VON DA-
TENTRÄGERN BEI EINNAHME-ÜBERSCHUSSRECH-
NERN

Die Finanzverwaltung versucht ihre Ermittlungsmög-
lichkeiten in der Betriebsprüfung – insbesondere in 
Bezug auf elektronische Aufzeichnungen - auszuwei-
ten. 

Der BFH hat sich in einem aktuellen Urteil umfassend 
zur Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht sowie 
zur Datenanforderung nach § 147 Abs. 6 AO bei den-
jenigen Unternehmern geäußert, die ihren Gewinn 
nach Einnahmen-Überschussrechnung (EÜR) ermit-
teln. Das Urteil hat erhebliche praktische Bedeutung 
für die Argumentation mit der Finanzverwaltung im 
Streitfall.

Urteilsfall: 
Ein Maler ermittelte seinen Gewinn durch Einnah-
men-Überschussrechnung. Das Finanzamt ordnete 
für diese Jahre eine Außenprüfung an und forderte 
ihn auf, den Fragebogen zum EDV-System auszufül-
len und verlangte die Überlassung von nicht näher 
bezeichneten „Datenträgern“. Der Beklagte trug vor, 
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dass er weder nach dem Handelsrecht noch nach der 
Abgabenordnung buchführungspflichtig sei. Die Be-
lege seien ausschließlich in Papierform archiviert. Da 
der Beklagte jedoch freiwillig elektronische Bücher 
führte, machte das Finanzamt geltend, dass auch für 
diese eine Vorlagepflicht bestünde, soweit die Unter-
lagen unmittelbar in die Gewinnermittlung einflös-
sen und so für die Besteuerung von Bedeutung seien.

Urteil des BFH v. 12.2.2020, X R 8/18
Der BFH widersprach der Ansicht des Finanzamtes: 
Einnahmen-Überschussrechner unterliegen keiner 
förmlichen Aufzeichnungspflicht, die Finanzverwal-
tung könne daher keine digitale Übersendung von 
Unterlagen verlangen (Ausnahme: es besteht eine 
Aufzeichnungspflicht aufgrund anderer Steuergeset-
ze; nur insoweit besteht Zugriffsbefugnis der Finanz-
verwaltung auf digitale Aufzeichnungen). Dies gilt 
selbst dann, wenn der Einnahmen-Überschussrech-
ner freiwillig, also über die gesetzliche Pflicht hinaus, 
Aufzeichnungen erstellt.

Fazit: 
Voraussetzung für die Datenanforderung durch 
das Finanzamt ist das Bestehen einer Aufbe-
wahrungspflicht. Sofern nicht nach bestimmten 
Steuergesetzen ausdrücklich eine Aufbewah-
rungspflicht vorgeschrieben ist, genügt es für Ein-
nahme-Überschussrechner die Belege in Papier-
form vorzulegen.  

Bitte beachten Sie: 
Das Urteil des BFH wurde nicht im Bundessteuerblatt 
Teil II veröffentlicht und wird daher nicht von der Fi-
nanzverwaltung angewandt. Sie sollten es dennoch 
kennen und sich bei Streitigkeiten darauf berufen. 

HÄUSLICHES ARBEITSZIMMER ODER BETRIEBS-
STÄTTENÄHNLICHE EINRICHTUNG

Mit Urteil v. 29.1.2020 hat der BFH in der Rechtssache 
VIII R 11/17 entschieden, dass eine betriebsstätte-
nähnliche Einrichtung kein häusliches Arbeitszimmer 
darstellt.

Die Klägerin war im Entscheidungsfall Augenärztin 
und betrieb zusammen mit weiteren Ärzten eine Ge-
meinschaftspraxis in Form einer GbR. In dem Wohn-
haus der Klägerin befand sich im Keller ein für die 
Behandlung von Patienten in Notfällen eingerichteter 
Raum, der in den Streitjahren ausschließlich zur Be-
handlung von Notfallpatienten genutzt wurde. 

Das Wohnhaus verfügte über einen (einzigen) Haus-
eingang im Erdgeschoss. Um in den Notbehand-
lungsraum zu gelangen, mussten die Patienten den 
Flur im Erdgeschoss, an den mehrere privat genutzte 
Räume grenzten, betreten und über eine Treppe in 
das Kellergeschoss gehen, wo sich neben dem Not-
behandlungsraum weitere privat genutzte Räume 
befanden. 

Die Aufwendungen für den im Wohnhaus genutzten 
Notbehandlungsraum wurden als Sonderbetrieb-
sausgaben der Klägerin angesetzt. Das FA und nach-
folgend auch das FG Münster versagten den Abzug. 
Auch ein Abzug von max. 1.250 EUR schied aus, da in 
der Arztpraxis der Klägerin ein anderer Arbeitsplatz 
in der Arztpraxis zur Verfügung stand.

Der BFH ließ einen vollumfänglichen Kostenabzug für 
die Aufwendungen der Notfallpraxisräume zu. Dies 
begründet sich wie folgt:
     Für den in dem privaten Wohnhaus gelegenen 

Behandlungsraum kommen die Regelungen zum 
häuslichen Arbeitszimmer nicht zur Anwendung, 
wenn es sich um einen betriebsstättenähnlichen 
Raum handelt.

     Aufgrund seiner Ausstattung (u.a. Klappliege, Spalt-
lampe, Sehtafel etc.) und Nutzung war die Notfall-
praxis als betriebsstättenähnlicher Raum zu quali-
fizieren. Eine private (Mit-)Benutzung ist praktisch 
auszuschließen.

     Da die private (Mit-)Benutzung ausgeschlossen 
werden konnte, ändert sich an der Zuordnung 
zum betriebsstättenähnlichen Raum nichts, ob-
wohl er mittels Durchqueren der Flure im Privat-
gebäude zu erreichen war.

     Ob ein betriebsstättenähnlicher Raum oder ein 
häusliches Arbeits¬zimmer vorliegt, muss im je-
weiligen Einzelfall festgestellt werden.
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ANWALTSKANZLEI UND HÄUSLICHES ARBEITS-
ZIMMER

Der BFH hat sich mit Beschl. v. 13.6.2020 (Rechtssa-
che: VIII B 166/19) zum „Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Betätigung“ geäußert.

Im Entscheidungsfall begehrte der als Rechtsanwalt 
tätige Kläger den vollständigen Abzug seiner Auf-
wendungen für sein häusliches Arbeitszimmer als 
Betriebsausgaben, da es sich um den Kanzleisitz für 
seine anwaltliche Nebentätigkeit gehandelt habe, er 
als Syndikusanwalt gesetzlich verpflichtet sei, Kanz-
leiräume vorzuhalten und eigene Kanzleiräume un-
terhalten müsse, um die anwaltlichen Verschwiegen-
heitspflichten zu erfüllen. 

Das häusliche Arbeitszimmer befand sich in der vom 
Kläger in München angemieteten Privatwohnung.

Der BFH lehnte den vollumfänglichen Kostenabzug 
ab. Für den unbegrenzten Betriebsausgabenabzug 
reiche es nicht aus, wenn das häusliche Arbeitszim-
mer den Mittelpunkt der selbständigen Tätigkeit als 
Rechtsanwalt darstellt. 

Aufgrund seiner Tätigkeit als Syndikusanwalt ist der 
Kläger auch außerhalb des häuslichen Arbeitszim-
mers – vermutlich arbeitstäglich – am Ort der ersten 
Tätigkeitsstätte beruflich tätig, sodass sich im häus-
lichen Arbeitszimmer nicht der Tätigkeitsmittelpunkt 
der gesamten betrieblichen und beruflichen Betäti-
gung befindet.

Es kam im Entscheidungsfall ein Kostenabzug für das 
häusliche Arbeitszimmer von maximal 1.250 EUR in 

Frage. Interessant ist, dass der Kläger vor dem Hin-
tergrund der stark gestiegenen Mieten im Großraum 
München die Frage aufgeworfen hat, ob der seit 1996 
fast unveränderte Höchstbetrag von 1.250 EUR noch 
einer verfassungsgemäßen realitätsnahen Typisie-
rung genügt. 

Der BFH geht auf die Beantwortung dieser Frage 
nicht näher ein, weil – obwohl ein Rechtsanwalt der 
Beschwerdeführer war – den Anforderungen an die 
Beschwerdebegründung nicht entsprochen wurde. 
Damit wurde die Revision endgültig nicht zugelassen.

Der Kläger hätte insbesondere darlegen müssen, von 
welchen typischen (Miet- und Grundstücks-)Aufwen-
dungen und Bemessungsfaktoren für das Arbeits-
zimmer (Größe; Verhältnis zur Gesamtfläche) der 
Gesetzgeber bei Schaffung des Höchstbetrags aus-
gegangen war. Dies geschah jedoch nicht. 

Gleichwohl ist davon auszugehen, dass die verfas-
sungsrechtliche Diskussion über den Höchstbetrag 
von 1.250 EUR nicht verstummen und in weiteren 
finanzgerichtlichen Verfahren thematisiert werden 
wird.

PASSEN SIE SÄMTLICHE GESELLSCHAFTSVER-
TRÄGE VON FREIBERUFLICHEN PERSONENGE-
SELLSCHAFTERN, DIE FÜR DEN TODESFALL EINE 
FORTSETZUNGSKLAUSEL ENTHALTEN, AN DIE DIE 
AKTUELLE RECHTSLAGE AN

Der Sachverhalt
Im Streitfall beim BFH hatten 3 Rechtsanwälte (A-B-C) 
in der Vergangenheit gemeinsam eine RÄ-Sozietät in 
der Rechtsform der GbR begründet. Im Gesellschafts-
vertrag war – wie üblich bei Freiberuflern – für den 
Tod eines Gesellschafters eine Fortsetzungsklausel 
mit einer Abfindungszahlung an die Erben vereinbart.

     A verstirbt
     Sein Anteil wächst bei B + C an
     Die Erben werden von B + C mit jeweils 300.000 € 

abgefunden
     B + C veräußern die hinzuerworbenen Teil-Anteile 

in Höhe ihrer Zahlungen an die Erben und somit 
für jeweils 300.000 € an D

     B + C stellen dem Erlös die vollen AK an die Erben 
gegenüber und gelangen zu einem Gewinn i.H.v. 
0 €.
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Die Beurteilung durch den VIII. Senat des BFH
Der VIII. Senat des BFH gelangt jedoch zu einem völlig 
anderen Ergebnis, was bei allen Beteiligten Unver-
ständnis hervorruft.

Die entscheidende Aussage des VIII. Senats ist die 
Feststellung, dass jeder Gesellschafter einen Perso-
nengesellschaft grundsätzlich nur eine Beteiligung 
halten kann. Das führt regelmäßig dazu, dass beim 
Erwerb von mehreren Beteiligungen hintereinander, 
eine Vereinigung der Anteile erfolgt und die Anschaf-
fungskosten der einzelnen Anteile im Ergebnis ver-
mischt werden.

Der Beschluss des VIII. Senats des BFH lässt sich am 
Ergebnis des hier gewählten Zahlenbeispiels ganz 
einfach nachvollziehen.

     Die Anschaffungskosten für den gesamten Alt- + 
Neuanteil betragen bei B + C je 300.000 €.

     Die Veräußerung durch B + C an D erfolgt ebenfalls 
für je 300.000 €.

     Die durch B + C geleisteten Anschaffungskosten an 
die Erben entfallen jedoch jetzt auf den jeweiligen 
kompletten Anteil i.H.v. 50 v.H.

     Da sie jedoch ausschließlich 1/3 ihres jeweiligen 
Anteils an D veräußern, dürfen sie dem Veräuße-
rungserlös von 300.000 € lediglich 1/3 ihrer jewei-
ligen Anschaffungskosten (1/3 von 300.000 €) = 
100.000 € gegenüberstellen.

     Durch diese Beurteilung durch den VIII. Senat des 
BFH ergibt sich für B + C jeweils ein Gewinn i.H.v. 
200.000 €.

Gestaltungsmodelle durch 3 Autoren (u.a. der 
Autor dieses Beitrags) haben sich in der Fachzeit-
schrift EStB 2020, 180 + 219 mit dieser Problema-
tik auseinandergesetzt

Sie haben das o.a. Ergebnis des VIII. Senats darge-
stellt und durch zwei Gestaltungsmodelle (mit Hilfe 
zwei verschiedener Treuhand-Modelle) Wege aufge-
zeigt, wie dem unerfreulichen Ergebnis aufgrund der 
Rechtsprechung des BFH entgangen werden kann.
Sollten Sie von der vorstehenden Problematik betrof-
fen sein, so sollten Sie unbedingt das Gespräch mit 
Ihrer Steuerberaterin / Ihrem Steuerberater suchen, 
damit Sie gemeinsam eine Lösung finden, die das 
vorstehend beschriebene und sicherlich nicht gewoll-
te Ergebnis vermeidet.

Vorsicht bei jetzt mündlich überlieferten Model-
len
Bisher haben sich keine weiteren Autoren mit einer 
Alternativ-Gestaltung in der Fachpresse geäußert. 

Mündlich überliefert ist bisher ausschließlich eine 
Gestaltungsidee, die wir Ihnen nachfolgend darstel-
len möchten.

Die Gestaltungsidee fußt auf folgenden Gedan-
ken:
     Beim Tod eines Gesellschafters wächst der Anteil 

des Verstorbenen, den überlebenden Gesellschaf-
tern an.

     Der Abfindungsanspruch der Erben wird jedoch zu 
einer Verbindlichkeit der Gesamthand der überle-
benden Gesellschafter

     Der Eintritt des neuen Gesellschafters wird dann 
in der Weise durchgeführt, dass der Eintretende 
keine Zahlung in das Privatvermögen der überle-
benden Gesellschafter leistet.

     Der Eintretende leistet vielmehr eine Einlage in die 
Gesamthand der Personengesellschaft.

     Mit dieser Einlage wird danach die Schuld der Ge-
samthand gegenüber den Erben beglichen.

     Durch diese Gestaltung meinen die Gestalter, die 
Wirkungen des o.a. BFH-Beschlusses vermieden 
zu haben.

     Hierbei gehen sie davon aus, dass durch die Ge-
staltung kein Veräußerungsvorgang, sondern ein 
Anwendungsfall des § 24 UmwSt gegeben sei.

Die Einordnung dieser Gestaltungsidee
Durch die vorerwähnte Gestaltung wird keine per-
sonelle Sonderzuordnung hinsichtlich des Anteils 
des verstorbenen Gesellschafters bewirkt. Vielmehr 
wächst der Anteil des Verstorbenen den überleben-
den Gesellschaftern an. 

Somit ist die erste Voraussetzung – die im Beschluss 
des VIII. Senats benannt wird – nicht gegeben.
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Zu untersuchen bleibt nun, ob die gewählte Gestal-
tung tatsächlich zu einem Anwendungsfall des § 24 
UmwStG führt. Wenn dem so wäre, hätte man den 
sog. Zwischenerwerb durch die überlebenden Gesell-
schafter tatsächlich vermieden.

Unter Beachtung des BFH-Urteils v. 8.12.1994 IV R 
82/92, BStBl 1995 II, 599 ist m.E. hier jedoch eindeutig 
kein Anwendungsfall des § 24 UmwStG gegeben.

Da beide Voraussetzungen, die für eine Nichtanwen-
dung des BFH-Beschlusses gegeben sein müssten, 
nicht vorliegen, raten wir dringend von diesem „Ge-
staltungsmodell“ ab.

Soweit Sie von derartigen Fragestellungen betroffen 
sein sollten, so sprechen Sie bitte zeitnah Ihre Steuer-
beraterin / Ihren Steuerberater auf die Thematik an.

STEUERFREIE AUFSTOCKUNGSBETRÄGE ZUM 
KURZARBEITERGELD

Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld 
und zum Saison-Kurzarbeitergeld bleiben steuerfrei, 
soweit sie zusammen mit dem Kurzarbeitergeld 80 
Prozent des Unterschiedsbetrags zwischen dem 
Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt nach § 106 des Drit-
ten Buches Sozialgesetzbuch nicht übersteigen.

Das Bundesfinanzministerium hat mit Schreiben 
vom 26.10.2020 darauf hingewiesen, dass bei An-
wendung dieser sich aus § 3 Nr. 28a EStG ergeben-
den Steuerfreiheit die Beitragsbemessungsgrenze in 

der Rentenversicherung (West oder Ost) zu berück-
sichtigen ist. Bislang gilt die Steuerfreiheit für Lohn-
zahlungszeiträume, die nach dem 29. Februar 2020 
beginnen und vor dem 1. Januar 2021 enden. Durch 
das gegenwärtig in der Beratung befindliche Jahres-
steuergesetz 2020 ist eine Verlängerung auf Leis-
tungszeiträume geplant, die in 2021 liegen.

VERWARNUNGSGELD UND ARBEITSLOHNERFAS-
SUNG

Verwunderlich ist, wie weit Lohnsteuer-Außenprü-
fungen und auch Sozialversicherungsprüfer gehen.

In einem jetzt vom BFH entschiedenen Sachverhalt 
ging es um die Frage, ob die vom Arbeitgeber für den 
Arbeitnehmer übernommenen Verwarnungsgelder 
Arbeitslohn auslösen. 

Die Arbeitnehmer waren bei einem Paketzustell-
dienst beschäftigt. Aufgrund fehlender Parkmöglich-
keiten und in einzelnen Städten nicht erteilten Aus-
nahmegenehmigungen für das kurzfristige Halten 
und Parken fielen Verwarnungsgelder an. 

Diese wurden vom Arbeitgeber als Halter übernom-
men. Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung 
liegt hierin kein Arbeitslohn, da der Arbeitgeber seine 
eigene Verbindlichkeit als Halter übernimmt. 

Der BFH hat dennoch das Verfahren an das Finanz-
gericht zurückverwiesen, weil zu prüfen ist, ob der 
Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer auf ein 
Rückgriffsrecht verzichtet. Sollte dies der Fall sein, 
kann ein geldwerter Vorteil hieraus resultieren.

Vergleichbare Sachverhalte, die von Prüfungsdiens-
ten aufgegriffen werden, sollten bis zur abschließen-
den Klärung offengehalten werden.
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ERHÖHUNG DES MINDESTLOHNS BESCHLOSSEN

Das Bundeskabinett hat am 28.10.2020 die vom Bun-
desminister für Arbeit und Soziales vorgelegte „Dritte 
Verordnung zur Anpassung der Höhe des gesetzli-
chen Mindestlohns“ beschlossen.

Die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns von 
gegenwärtig 9,35 EUR brutto je Zeitstunde erfolgt da-
nach in folgenden vier Stufen:
 
1.1.2021:   9,50 EUR
1.7.2021:   9,60 EUR
1.1.2022:   9,82 EUR
1.7.2022: 10,45 EUR

ERSTE TÄTIGKEITSSTÄTTE AUCH BEI KUNDENEIN-
SATZ MÖGLICH

Einen besonders bedeutsamen Sachverhalt hat das 
Niedersächsische FG (Urteil v. 28.5.2020 – 1 K 382/16) 
zu einer unbefristet eingestellten ArbN eines Zeitar-
beitsunternehmens entschieden, die bei dem Entlei-
her jeweils zeitlich befristet tätig war.

Im Entscheidungsfall machte die Arbeitnehmerin die 
Fahrtkosten zum Entleiher nach Reisekostengrund-
sätzen geltend.

Zu Unrecht, wie das Niedersächsische FG entschied. 
Zwar lagen zwischen dem Arbeitgeber (Verleiher) und 
dem Entleiher nur jeweils zeitlich befristete Verträge 
vor. Diese sollen aber nicht automatisch dazu führen, 
dass auch die Mitarbeiterin nur vorübergehend beim 
Entleiher eingesetzt ist.

Als vorrangig wurde die zwischen dem Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmerin getroffene Vereinbarung an-
gesehen. Da diese keine zeitliche Befristung enthielt, 
ging das Gericht von einem unbefristeten Einsatz aus. 
Auch die Zuordnung zum Kunden wurde bejaht, weil 
die Arbeitnehmerin offensichtlich nur für den Einsatz 
bei dem Entleiher eingestellt wurde.

Die abschließende Entscheidung des BFH in dem an-
hängigen Revisionsverfahren bleibt abzuwarten. Die 
Entscheidung ist aber bereits jetzt über den entschie-
denen Einzelfall hinaus bedeutsam.

Allein aus einem befristeten Kundeneinsatz eines un-
befristet beschäftigten ArbN kann nicht geschlossen 
werden, dass am Einsatzort keine erste Tätigkeits-
stätte liegt. Die Streitigkeiten mit dem FA lassen sich 
jedoch vermeiden, indem eine Zuordnung z.B. zum 
Betriebssitz der Zeitarbeitsfirma erfolgt und diese 
auch im jeweiligen Monat zumindest gelegentlich 
(nachweislich) aufgesucht wird. 

Erforderlich, aber ausreichend ist, dass der ArbN 
am Ort der ersten Tätigkeitsstätte zumindest in ge-
ringem Umfang Tätigkeiten zu erbringen hat, die er 
arbeitsvertraglich oder dienstrechtlich schuldet und 
die zu dem von ihm ausgeübten Berufsbild gehören.

RÜCKWIRKUNG DER RECHNUNGSBERICHTIGUNG 
AUF DEN ZEITPUNKT DER URSPRÜNGLICHEN AUS-
STELLUNG UND VORSTEUERABZUG OHNE BESITZ 
EINER ORDNUNGSMÄSSIGEN RECHNUNG

Unzutreffende Rechnungen lassen sich in der Praxis 
leider nicht immer vermeiden und lösen ggf. vielfälti-
ge Probleme aus. Es ist daher zu begrüßen, dass das 
Bundesministerium der Finanzen mit Schreiben vom 
18.09.2020 einige bisher nicht geklärte Fragen einer 
einheitlichen Lösung zuführen möchte.

Anders als in der Entwurfsfassung aus 2018 befasst 
sich das aktuelle Schreiben nicht nur mit der rück-
wirkenden Rechnungsberichtigung, sondern auch 
mit der Möglichkeit des Vorsteuerabzugs ohne Besitz 
einer ordnungsgemäßen Rechnung. Soweit Sie von 
derartigen Fragestellungen betroffen sein sollten, so 
sprechen Sie bitte zeitnah Ihre Steuerberaterin / Ih-
ren Steuerberater auf die Thematik an.
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Haftungsausschluss | Die in diesem Rundschreiben stehenden Texte sind nach bestem Wissen und 
Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch 
notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen.

FÄLLIGKEITSTERMINE FÜR STEUERN UND BEITRÄGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG VON NOVEMBER 2020 BIS JANUAR 2021

STEUERTERMINE IM NOVEMBER 2020 

 
 
STEUERTERMINE IM DEZEMBER 2020 

STEUERTERMINE IM JANUAR 2021 

 

DIE FÄLLIGKEITEN DER SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE ERGEBEN SICH AUS DER NACHFOLGENDEN TABELLE: 

10.11.2020 Umsatzsteuer 9.2020 Mit Dauerfristverlängerung

Umsatzsteuer 10.2020 Ohne Dauerfristverlängerung

Lohnsteuer 10.2020

16.11.2020 Gewerbesteuer IV.2020

Grundsteuer IV.2020

10.12.2020 Einkommensteuer-VZ IV.2020

Körperschaftsteuer-VZ IV.2020

Umsatzsteuer 10.2020 Mit Dauerfristverlängerung

Umsatzsteuer 11.2020 Ohne Dauerfristverlängerung

Lohnsteuer 11.2020

11.01.2021 Umsatzsteuer 11.2020 Mit Dauerfristverlängerung

Umsatzsteuer 12.2020 Ohne Dauerfristverlängerung

Lohnsteuer 12.2020

Lohnsteuer 2020 Jahreszahler

Eingang Beitragsnachweis Zahlungseingang

24.11.2020 26.11.2020

22.12.2020 28.12.2020

25.01.2021 27.01.2021

Bei Scheckeinzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin vorliegen. 


